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Erklärung des Verwaltungsrates  

 

 

Generalangriff auf die Beitragszahler in der Selbstverwaltung und Sozialpartnerschaft 

 

Das „Faire-Kassenwahl-Gesetz“ von Bundesgesundheitsminister Spahn rüttelt an den Grundfesten 

des Gesundheitswesens. Die angekündigte fundamentale Neuorganisation des Verwaltungsrates 

ist ein Generalangriff auf Selbstverwaltung und Sozialpartnerschaft. 

 

Die Selbstverwaltung als tragendes Organisationsprinzip in der Sozialversicherung und unver-

zichtbarer Baustein einer modernen Demokratie soll beim GKV-Spitzenverband beendet werden. 

Die Beitragszahler, also Versicherte und Arbeitgeber, sollen aus dem wichtigsten Entscheidungs-

gremium der Kranken- und Pflegeversicherung verbannt werden. Das ist ein glatter Wortbruch 

zum erst ein Jahr alten Koalitionsvertrag. Denn hier haben Union und SPD ausdrücklich und un-

missverständlich eine Stärkung der Selbstverwaltung festgeschrieben.  

 

Die Besetzung des Verwaltungsrates mit hauptamtlichen Kassenvorständen ist ein Systembruch. 

Es gibt auch keinen Grund, die Sozialpartnerschaft im GKV-Spitzenverband abzuschaffen. Sie ist 

nicht nur erfolgreich, sondern Garant für eine qualitativ hochwertige und wirtschaftliche Gesund-

heitsversorgung heute und morgen. Soziale Selbstverwaltung ist für die Beantwortung wichtiger 

Grundsatzfragen und die Lösung künftiger Herausforderungen unverzichtbar. 

 

Die sozialpartnerschaftliche Organisation der ehrenamtlichen Selbstverwaltung sorgt für lebens-

nahe und praxisorientierte Entscheidungen. Der Verwaltungsrat hat stets sowohl die Interessen 

der Versicherten und Patienten als auch der Beitragszahler im Blick. Ziel ist ein dauerhaft leis-

tungsfähiges und finanzierbares Gesundheitssystem, fernab von parteipolitischem Streit und Kal-

kül. 

 

Das „Faire-Kassenwahl-Gesetz“ wirkt sich darüber hinaus verheerend auf eine Vielzahl weiterer 

wichtiger Beschlussgremien im Gesundheitswesen aus. Denn auch hier wird die ehrenamtliche 

Selbstverwaltung künftig von jeglicher Mitwirkung ausgeschlossen. Davon betroffen sind der Ge-

meinsame Bundesausschuss, die Institute für Qualität und Wirtschaftlichkeit sowie Qualität und 

Transparenz im Gesundheitswesen, der Medizinische Dienst des GKV-Spitzenverbandes und die 

gematik. 

 

Es geht um die Zukunft der sozialen Mitbestimmung in der bundesweiten Gesundheitsversor-

gung, die einen Grundpfeiler der deutschen Demokratie darstellt. Die Pläne des Bundesgesund-

heitsministeriums sind ohne Maß und ohne Vernunft, falsch und gefährlich. Sie würden dem Bei-

tragszahler das Mitspracherecht wegnehmen. Die soziale Mitbestimmung ist Garant für den so-

zialen Frieden und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in Deutschland. Der Verwaltungsrat des 

GKV-Spitzenverbandes fordert die Bundesregierung auf, die soziale Selbstverwaltung zu stärken 

und die Mitbestimmung zu erhalten. 


